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Rechtsprechung 
 
752: Auswirkung einer Verweigerung der Mitwirkungspflicht im IV-Verfahren auf die 
weitergehende berufliche Vorsorge?  
 
(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 2. Februar 2010, 9C_889/2009; Entscheid in 
deutscher Sprache)  
 
(Art. 73 Abs. 2 BVG)  
 
In diesem Verfahren ist vor Bundesgericht streitig, ob die Personalvorsorgekasse Stadt X. 
ihre Invalidenrenten aus der weitergehenden beruflichen Vorsorge, welche sie der 
Versicherten T. während fünfeinhalb Jahren und ohne Vorliegen eines rechtskräftigen 
Entscheids über den Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung ausrichteten, 
aufheben kann, dies nachdem die Invalidenversicherung wegen einer Verletzung der 
Mitwirkungspflichten von T. gestützt auf die Akten einen Rentenanspruch aus der 1. Säule 
verneint hatte, was vom Bundesgericht letztinstanzlich bestätigt worden war.  
 
Das Bundesgericht hält fest, dass insbesondere im Bereich der überobligatorischen 
beruflichen Vorsorge und dort, wo die Vorsorgeeinrichtung den Rentenentscheid ohne 
Bindung an jenen der Invalidenversicherung getroffen hat, aus der bisherigen Ausrichtung 
einer Rente – welche weder mittels Verfügung zugesprochen noch gerichtlich überprüft 
wurde – nicht auf einen Anspruch für die Zukunft geschlossen werden kann in dem Sinne, 
dass die Einstellung der Zahlungen lediglich nach einer wesentlichen Änderung in den 
tatsächlichen Verhältnissen zulässig wäre. Dass in solchen Fällen andere Voraussetzungen 
erfüllt sein müssten, ist nicht ersichtlich. Es liegt namentlich keine Willkür vor, wenn eine 
Vorsorgeeinrichtung von der früheren – befristeten – Anerkennung eines Rentenanspruchs 
in (gerichtlich zu überprüfender) besserer Erkenntnis der Sach- oder Rechtslage Abstand 
nimmt und in der Folge keine Leistungen mehr ausrichtet.  
 
Die Vorinstanz hat einen Rentenanspruch aus beruflicher Vorsorge verneint mit der 
Begründung, die schuldhafte Verletzung der Mitwirkungspflicht im Verfahren der 
Invalidenversicherung „schlage auf die zweite Säule durch“. Die Beschwerdeführerin, die 
Versicherte T., bringt dagegen vor, es sei rechtswidrig, den Rentenanspruch aus beruflicher 
Vorsorge (in medizinischer Hinsicht) ausschliesslich aufgrund der IV-Akten zu beurteilen; 
dadurch werde der Untersuchungsgrundsatz (Art. 73 Abs. 2 BVG) verletzt.  
 
Das kantonale Gericht hat gemäss Bundesgericht zutreffend festgehalten, dass die 
Vorsorgeeinrichtung sowohl im obligatorischen wie im überobligatorischen Bereich nicht an 
die Feststellungen der Organe der Invalidenversicherung gebunden ist, sich aber dennoch 
auf deren medizinische und erwerbliche Abklärungen stützen kann. Damit ist indessen noch 
nicht gesagt, dass die Sachverhaltsermittlungen der Invalidenversicherung ausreichen, um 
den streitigen Anspruch aus (weitergehender) beruflicher Vorsorge zu beurteilen. Die 
Einschätzung der Vorinstanz in ihrem die Invalidenversicherung betreffenden 
Rückweisungsentscheid, wonach der medizinische Sachverhalt für eine materielle 
Beurteilung des Rentenanspruchs grundsätzlich ungenügend abgeklärt sei, ist auch in Bezug 
auf die berufliche Vorsorge von Bedeutung, zumal aus der einzigen seit Erlass des 
Rentenentscheids der IV-Stelle aktenkundigen medizinischen Unterlage nicht anderes 
hervorgeht. 
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Die streitige Frage, ob der versicherten Person ihre schuldhafte Verletzung der 
Mitwirkungspflicht im Verfahren der Invalidenversicherung auch in jenem der beruflichen 
Vorsorge entgegenzuhalten ist, kann letztlich offen bleiben: Unabdingbare Voraussetzung für 
einen Entscheid aufgrund der Akten trotz ungenügend abgeklärtem Sachverhalt ist, dass 
sich der Leistungsansprecher in Kenntnis der rechtlichen Konsequenzen, nach Durchführung 
eines schriftlichen Mahn- und Bedenkzeitverfahrens, einer Anordnung widersetzt (Art. 43 
Abs. 3 ATSG). Es ist nicht ersichtlich und wird auch nicht geltend gemacht, dass die 
Versicherte jemals darauf hingewiesen wurde, ihre Weigerung, sich im IV-Verfahren ohne 
Begleitung durch einen bestimmten Gutachter untersuchen zu lassen, könnte zur Folge 
haben, dass auch der Anspruch aus beruflicher Vorsorge aufgrund der Akten beurteilt würde. 
 
Schliesslich kann ihr im Verfahren betreffend die berufliche Vorsorge, mangels 
entsprechender Aufforderung oder Anordnung, keine ungenügende Mitwirkung an einer 
Abklärungsmassnahme vorgeworfen werden. Die Vorinstanz war daher nicht berechtigt, auf 
weitere Abklärungen zu verzichten. 


